
Marktvertragszusatz
Hiermit verpflichtet sich auch der Veranstalter seine wie nachfolgend definierten Pflichten 
zu akzeptieren und zu erfüllen. Bei nicht erfüllen, sind die selben „Vertragsstrafen“ fällig, 
wie sie für den Teilnehmer gelten!
Der Veranstalter hat:

1. Sanitäreinrichtungen in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anzahl 
bereitzustellen. Diese sind in einem ordentlichen Zustand zu halten.

2. Parkplätze für die Teilnehmer sicherzustellen.
3. für Wohnwagen/ Schlafplätze in Fzg. Entsprechende Parkplätze zu stellen
4. Strom und Wasseranschlüsse den Vorgaben gemäß sicherzustellen.
5. Zufahrten für den Aufbau zu ermöglichen.
6. Die Veranstaltung ausreichend zu bewerben.
7. Gagen und Gebühren rechtzeitig bereit zu halten
8. ebenso wie der Teilnehmer zum Gelingen der Veranstaltung sein Möglichstes 

beizutragen.
9. Sollte einer der Punkte unwirksam sein, so betrifft dies nicht den ganzen Vertrag. In 

diesem Falle ist der Punkt so auszulegen, wie es im Sinne der Veranstaltung 
nützlich ist.

Michael Dänel, Sensenmann

Ort,Datum Unterschrift:
Dippoldiswalde, _________________________

Der Veranstalter: _____________________________
_____________________________
_____________________________

Ort,Datum, Unterschrift:
______________________________________

Quelle: http://derscherenschleifer.de/, Vertragstext darf weiterverwendet werden

Lex universa est,
quae iubet nasci et mori.

Es ist ein universelles Gesetz,
das etwas entsteht und vergeht.

Michael Dänel
Niedertorstr.3a
01744 Dippoldiswalde

Mobiltelefon: +49 170 8112241
Email: daenel@web.de
Internet: http://www.daenel.de/
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